
 

 

 

 
 
 
Der Senat der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göt-
tingen hat am 6. Mai 2020 gemäß § 41 Absatz 1 Satz 3 NHG die folgende Änderung der Grundordnung der 
Hochschule beschlossen.  
Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Schreiben vom 26. Juni 2020 (Az.: 
24-70022-34) gemäß § 41 Absatz 1 Satz 4 i.V.m. § 51 Absatz 3 Satz 1 NHG die Änderung genehmigt. Die 
hochschulöffentliche Bekanntmachung erfolgte am 20. Juli 2020.  
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§ 1 Name der Hochschule 
 
Die Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen stellt ihrem Namen den Zusatz „Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft und Kunst“ voran und führt die Dachmarke „HAWK“. 
 
 
§ 2 Gleichstellungsaufgaben 
 
Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 Absatz 3 NHG gilt die Senatsrichtlinie zur Umsetzung des Gleich-
stellungsauftrages der HAWK.  
 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder der Hochschule sind die an der Hochschule nicht nur vorübergehend oder gastweise haupt-

beruflich tätigen Personen sowie die eingeschriebenen Studierenden und die Doktorandinnen und 
Doktoranden. Sie haben das Recht und die Pflicht, an der Selbstverwaltung und der Erfüllung der Auf-
gaben der Hochschule mitzuwirken. Für ihre Vertretung in nach Gruppen zusammengesetzten Organen 
und Gremien bilden sie folgende Mitgliedergruppen: 
 Hochschullehrergruppe (Professorinnen und Professoren) 
 Mitarbeitergruppe (wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dokto-

randinnen und Doktoranden, Lehrkräfte für besondere Aufgaben) 
 Studierendengruppe (eingeschriebene Studierende) 
 MTV-Gruppe (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung) 

 
(2) Angehörige der Hochschule sind 
 die Verwalterinnen und Verwalter einer Professur, soweit sie nicht Mitglieder der Hochschule sind, 
 die Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, soweit sie regelmäßig in der Lehre tätig sind, 
 die im Ruhestand befindlichen ehemals unbefristet tätigen Professorinnen und Professoren, so-

weit sie regelmäßig in der Lehre tätig sind, 
 die Lehrbeauftragten, 
 die eingeschriebenen Gasthörerinnen und Gasthörer,  
 die Mitglieder des Hochschulrates. 

 Angehörige der Hochschule haben kein Wahlrecht. 
 
(3) Soweit sie nicht Mitglieder oder Angehörige sind, werden den Angehörigen protokollarisch gleichge-

stellt 
 die Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren, 
 die Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, 
 die im Ruhestand befindlichen ehemals unbefristet tätigen Professorinnen und Professoren, 
 die im Ruhestand befindlichen ehemals unbefristet tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 und die im Ruhestand befindlichen ehemaligen Mitglieder der Hochschulleitung, die bis zum Ein-

tritt in den Ruhestand Mitglieder der Hochschule waren. 
 
 
§ 4 Wahlperioden, Amtszeiten, Beschlüsse 
 
(1) Die Wahlperioden von Senat und Fakultätsräten betragen für die Studierendengruppe ein Jahr, für die 

anderen Gruppen zwei Jahre. 
 
(2) Die Amtszeiten der von Senat und Fakultätsräten bestellten Organe, Gremien und Beauftragten enden 

mit der Amtszeit des Senats oder des Fakultätsrates, soweit das Gesetz oder diese Grundordnung keine 
andere Regelung vorsieht. Nach Ablauf einer Amtszeit sind die Geschäfte bis zum Beginn einer neuen 
Amtszeit fortzuführen; dies gilt nicht für Aufgaben, für deren Wahrnehmung eine neue Amtszeit nicht 
vorgesehen ist. 
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(3) Für die weiteren allgemeinen Verfahrensvorschriften findet die Geschäftsordnung in ihrer jeweils gül-
tigen Fassung Anwendung. 

 
 
§ 4a Studienqualitätskommission 
 
(1) Der Studienqualitätskommission gehören vier Mitglieder der Hochschullehrergruppe, ein Mitglied der 

Mitarbeitergruppe, sechs Mitglieder der Studierendengruppe sowie ein Mitglied der MTV-Gruppe an. 
Die Mitglieder werden durch den Senat im Einvernehmen mit dem Präsidium bestimmt. Die hauptbe-
rufliche Vizepräsidentin oder der hauptberufliche Vizepräsident führt ohne Stimmrecht den Vorsitz. Die 
Vizepräsidentin oder der Vizepräsident für Studium, Lehre und Wissenschaftliche Weiterbildung nimmt 
an den Sitzungen der Studienqualitätskommission als beratendes Mitglied teil. 

 
(2) Die Studienqualitätskommission soll mindestens einmal im Semester tagen. 
 
(3) Die Studienqualitätskommission hat die Aufgabe, das Einvernehmen mit dem Präsidium im Hinblick 

auf die Verwendung der Studienqualitätsmittel herzustellen. Darüber hinaus berät sie das Präsidium 
im Hinblick auf den Erlass von Richtlinien für die Verwendung von Studienqualitätsmitteln durch die 
Fakultäten. Die Studienqualitätskommission evaluiert die Verwendung der Studienqualitätsmittel. 

 
 
§ 5 Kommissionen und weitere Gremien 
 
(1) Senat und Fakultätsräte können außer den im Gesetz und in dieser Grundordnung vorgesehenen Kom-

missionen weitere Kommissionen einsetzen. Bei der Einsetzung einer Kommission sind deren Aufgabe, 
Größe und Zusammensetzung festzulegen. Die in dieser Grundordnung aufgeführten Senatskommissi-
onen sowie die Studienkommissionen der Fakultäten und die Berufungskommissionen sind nach Grup-
pen zusammenzusetzen. Andere Gremien werden nach Gruppen zusammengesetzt, wenn dies im Hin-
blick auf die Aufgaben des Gremiums zweckmäßig ist. 

 
(2) Bei Kommissionen, die nicht nach Mitgliedergruppen gebildet werden, werden alle Mitglieder von den 

stimmberechtigten Mitgliedern des Senats oder des Fakultätsrates bestellt. Dabei sollen alle Gruppen 
berücksichtigt werden. Nicht mit Stimmrecht in der Kommission vertretene Gruppen können ein Grund-
mandat in Anspruch nehmen; Einzelheiten sind in der Geschäftsordnung zu regeln. 

 
(3) Bei Kommissionen, die nach Mitgliedergruppen zusammengesetzt werden, ist die Zahl der Sitze der 

Mitgliedergruppen je nach Aufgabe der Kommission zu bestimmen; dabei müssen alle Mitgliedergrup-
pen mit Stimmrecht vertreten sein, sofern das Gesetz oder diese Grundordnung keine andere Regelung 
vorsieht. Die Mitglieder der Kommission werden von den Angehörigen ihrer Mitgliedergruppe im Senat 
oder im Fakultätsrat durch Abstimmung bestellt. 

 
(4) Insgesamt mindestens 40 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder jeder Kommission sollen Frauen 

sein. Wenn dies nach einer ersten Abstimmung über die Mitglieder der Kommission nicht der Fall ist, 
sind, sofern sich noch Frauen um die Mitgliedschaft in der zu wählenden Kommission bewerben, er -
neute Abstimmungen wie folgt durchzuführen: Über jeden Sitz in der Kommission wird einzeln abge-
stimmt. Dabei dürfen für den zweiten Platz oder weitere Plätze nur dann Männer vorgeschlagen werden, 
wenn bei den vorhergehenden Abstimmungen Frauen zu mindestens 40 Prozent berücksichtigt oder 
alle Kandidatinnen bereits gewählt wurden. Bei Kommissionen, die nach Mitgliedergruppen zusam-
mengesetzt sind, ist getrennt für jede Mitgliedergruppe entsprechend zu verfahren. 

 
(5) Wenn Senat oder Fakultätsräte andere Gremien einsetzen oder wenn andere Organisationseinheiten 

Kommissionen oder andere Gremien einsetzen, sind die Absätze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. 
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§ 6 Berufungsverfahren 
 
(1) Für jede zu besetzende Professur bildet der Fakultätsrat eine Berufungskommission. 
 
(2) Mindestens 40 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen sein; die Hälfte davon soll der 

Hochschullehrergruppe angehören. 
 
(3) Die hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte ist an dem Berufungsverfahren auf allen Stufen zu be-

teiligen. Wenn sie eine Verletzung des Gleichstellungsauftrags geltend macht, soll das Präsidium das 
Verfahren zurückverweisen oder aufheben. 

 
(4) Abweichend von § 4 dieser Grundordnung endet die Amtszeit der Berufungskommission nicht mit dem 

Ende der Amtszeit des Fakultätsrates, sondern in der Regel mit dem Abschluss des Berufungsverfah-
rens. Das Dekanat kann jedoch jederzeit beantragen, dass der Fakultätsrat eine neue Berufungskom-
mission einsetzt oder das Berufungsverfahren abbricht. 

 
(5) Das Präsidium kann im Einvernehmen mit dem Senat zur Qualitätssicherung in Berufungsverfahren 

eine/n Berufungsbeauftragte/n bestimmen. Die oder der Berufungsbeauftragte kann hauptberuflich 
an der Hochschule tätig sein. 

 
(6) Das Nähere zur Durchführung von Berufungsverfahren regelt die Richtlinie der HAWK für Berufungsver-

fahren in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
 
 
§ 7 Gliederung der Hochschule 
 
(1) Die Hochschule gliedert sich in Fakultäten. Fakultäten, denen weniger als 15 Professuren zugeordnet 

sind, führen in der Regel die Bezeichnung Fachbereich, ihr Fakultätsrat die Bezeichnung Fachbereichs-
rat. 

 
(2) Auf Vorschlag des Dekanats kann das Präsidium Institute oder Einrichtungen einer Fakultät errichten 

oder andere Untergliederungen einer Fakultät vorsehen. Soweit dies zur Wahrnehmung besonderer 
Aufgaben zweckmäßig ist, kann das Präsidium nach Anhörung des Senats Institute und Einrichtungen 
errichten, die nicht einer Fakultät zugeordnet sind. Beschlüsse zur Errichtung eines Instituts oder einer 
Einrichtung müssen die Bezeichnung und die Aufgaben der zu errichtenden Institution festlegen; sie 
sollen die Grundzüge ihrer Organisation regeln und die zuzuordnenden Stellen und Einrichtungen nen-
nen. 

 
(3) Entscheidungen zur Errichtung, Änderung oder Auflösung von Fakultäten und anderen Organisations-

einheiten müssen den Zeitpunkt angeben, zu dem die neue Regelung wirksam wird. Die Wahl der für 
neu gegliederte Fakultäten oder andere Organisationseinheiten erforderlichen Organe und Gremien 
soll in dem Semester erfolgen, das dem Wirksamwerden der Neugliederung vorhergeht. Die Amtszeiten 
der Organe, Gremien und Funktionsträger von aufgelösten Fakultäten oder anderen Organisationsein-
heiten enden zu dem Zeitpunkt, zu dem die Auflösung der Fakultät oder anderen Organisationseinheit 
wirksam wird; dies gilt nicht für Berufungskommissionen. 
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§ 8 Präsidium 
 
(1) Dem Präsidium gehören die Präsidentin oder der Präsident, eine hauptberufliche Vizepräsidentin oder 

ein hauptberuflicher Vizepräsident und bis zu vier nebenberufliche Vizepräsidentinnen oder Vizeprä-
sidenten an. Die hauptberufliche Vizepräsidentin oder der hauptberufliche Vizepräsident führt die 
Funktionsbezeichnung Kanzlerin oder Kanzler. 

 
(2) Die Amtszeit der nebenberuflichen Mitglieder des Präsidiums beträgt zwei Jahre. 
 
(3) Das Präsidium berichtet dem Senat regelmäßig über die Entwicklung der Hochschule und die vom Prä-

sidium getroffenen wesentlichen Entscheidungen; dabei sind diese besonders zu begründen, wenn sie 
von Beschlüssen des Senats abweichen. Der Senat kann mit der Mehrheit seiner stimmberechtigten 
Mitglieder weitere Auskünfte oder eine Stellungnahme des Präsidiums zu bestimmten Fragen verlan-
gen. 

 
(4) Die Präsidiumsmitglieder nehmen die Aufgaben in ihren Zuständigkeitsbereichen selbstständig wahr. 

Die hauptberufliche Vizepräsidentin oder der hauptberufliche Vizepräsident ist Beauftragte/r für den 
Haushalt gemäß § 9 LHO. Sie oder er ist außerdem ständige/r Vertreter/in der Präsidentin oder des 
Präsidenten in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten sowie ständige/r Vertreter/in der Präsidentin 
oder des Präsidenten in Personalangelegenheiten, mit Ausnahme der Hochschullehrergruppe. Das Nä-
here regelt der Geschäftsverteilungsplan des Präsidiums der HAWK in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 
§ 9 Senat, Senatskommissionen und Senatsbeauftragte 
 
(1) Dem Senat gehören neunzehn stimmberechtigte Mitglieder an, davon zehn aus der Hochschullehrer-

gruppe und je drei aus der Mitarbeitergruppe, der Studierendengruppe und der MTV-Gruppe. Bei Ent-
scheidungen, die die Bewertung der Lehre betreffen, zählen die Stimmen der Mitglieder der Studieren-
dengruppe doppelt, während die Mitglieder der MTV-Gruppe kein Stimmrecht haben. 

 
(2) Dem Senat gehören die Mitglieder des Präsidiums, die hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte so-

wie aus jeder Fakultät eine Dekanin oder ein Dekan als beratende Mitglieder an. 
 
(3) Angehörige aller Standorte sollen im Senat vertreten sein. Nicht mit Stimmrecht im Senat vertretene 

Standorte können ein Grundmandat in Anspruch nehmen; Einzelheiten sind in der Geschäftsordnung 
zu regeln. 

 
(4) Der Senat kann Ordnungen und Richtlinien beschließen (Satzungskompetenz), die für alle oder ein-

zelne Fakultäten gelten; dabei kann der Senat auch einen Rahmen vorgeben, der von den Fakultäten 
durch eigene Bestimmungen auszufüllen ist. Soweit der Senat von seiner Satzungskompetenz keinen 
Gebrauch macht, kann jeder Fakultätsrat die entsprechenden Angelegenheiten für seine Fakultät durch 
eigene Ordnungen oder Richtlinien regeln. 

 
(5) Der Senat bildet mindestens je eine Kommission für folgende Aufgaben: 
 a) Forschung 
 b) Frauenförderung und Gleichstellung 
 c) Haushalt 
 d) Hochschulentwicklungsplanung 
 e) Lehre und Studium (Zentrale Studienkommission) 
 f) Studienqualitätskommission 
 Der Senat kann die Aufgaben dieser Kommissionen erweitern und weitere Kommissionen bilden. 
 
(6) Der Senat beschließt für jede Kommission, wie viele Sitze den einzelnen Mitgliedergruppen zustehen. 

Dabei ist die Aufgabe der jeweiligen Kommission zu berücksichtigen; jede Mitgliedergruppe muss mit 
Stimmrecht vertreten sein. Eine Gewichtung der Stimmen nach Mitgliedergruppen ist nicht zulässig. 
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(7) Der Senat kann Beauftragte zur Wahrnehmung besonderer Aufgaben bestellen. Senatsbeauftragte, de-
ren Aufgabe eine regelmäßige Tätigkeit in nicht unerheblichem Umfang erfordert, können durch Be-
schluss des Präsidiums von einem Teil ihrer dienstlichen Aufgaben in der Hochschule freigestellt wer-
den. 

 
 
§ 10 Gleichstellungsbeauftragte 
 
(1) Der Senat wählt eine Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung und entscheidet auf Vor-

schlag der hauptberuflichen Gleichstellungsbeauftragten über Aufgaben und Größe der Kommission. 
Die Kommission soll mehrheitlich mit Frauen besetzt sein. Den Vorsitz der Kommission führt ein Mit-
glied des Präsidiums ohne Stimmrecht. 

 
(2) Der Senat wählt auf Vorschlag der Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung eine zentrale, 

hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte. Die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten beträgt vier 
Jahre. Mit Zustimmung des Senats kann die Bestellung für jeweils eine weitere Amtszeit ohne Aus-
schreibung erfolgen. Für die Erarbeitung des Wahlvorschlages kann die Kommission 
 das Auswahlverfahren selbst durchführen und über den Wahlvorschlag abstimmen oder 
 eine Findungskommission einsetzen, die der Kommission einen Wahlvorschlag zur Abstimmung 

vorlegt. 
 
(3) Fakultätsräte und andere Organisationseinheiten können nebenberufliche dezentrale Gleichstellungs-

beauftragte aufgrund eines Vorschlags der weiblichen Mitglieder der Fakultät oder Organisationsein-
heit wählen. Nebenberufliche Gleichstellungsbeauftragte werden von einem Teil ihrer Pflichten in der 
Hochschule freigestellt. Die Amtszeit der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten beträgt zwei Jahre; 
für Studierende ein Jahr. 

 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule koordinieren ihre Arbeit im Rat der Gleichstellungs-

beauftragten. Sie vertreten sich gegenseitig nach Absprache und im Einvernehmen mit der hauptberuf-
lichen Gleichstellungsbeauftragten. 

 
(5) Die hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte kann mindestens einmal im Jahr eine Frauenversamm-

lung der gesamten Hochschule einladen, die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten entsprechende 
Versammlungen für den von ihnen vertretenen Bereich (Fakultäten, andere Organisationseinheiten, 
Standorte oder Mitgliedergruppen). 

 
 
§ 11 Dekanate 
 
(1) Dem Dekanat gehören die Dekanin oder der Dekan, eine Prodekanin oder ein Prodekan sowie die Stu-

diendekaninnen und Studiendekane der Fakultät an. Fakultätsräte können auf die Wahl einer Prodeka-
nin oder eines Prodekans verzichten; der Beschluss bedarf der Zustimmung des Präsidiums, wenn die 
Fakultät an mehr als einem Standort tätig ist. Die Amtszeit der Mitglieder des Dekanats beträgt zwei 
Jahre. 

 
(2) Bei Fakultäten mit mehr als einem Standort sollen die Dekanin oder der Dekan und die Prodekanin oder 

der Prodekan verschiedenen Standorten angehören. In diesem Fall sind § 43 Absatz 4 Sätze 2 und 3 
NHG auch auf die Wahl der Prodekanin oder des Prodekans anzuwenden. Die Dekanin oder der Dekan 
überträgt einen Teil ihrer oder seiner Aufgaben für einen der Standorte an die Prodekanin oder den 
Prodekan zur Wahrnehmung und die Dekanin oder der Dekan führt die Bezeichnung „Geschäftsfüh-
rende Dekanin“ oder „Geschäftsführender Dekan“, die Prodekanin oder der Prodekan die Bezeichnung 
„Dekanin“ oder „Dekan“ mit einem Zusatz, der die örtliche Zuständigkeit kennzeichnet; die Geschäfts-
führung wird in jährlichem Wechsel wahrgenommen. Der Fakultätsrat kann beschließen, auf die Rege-
lungen nach den Sätzen 2 und 3 zu verzichten; der Beschluss bedarf der Zustimmung des Präsidiums. 
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(3) Dekaninnen und Dekane werden je nach Umfang ihrer Aufgaben als Dekanin oder Dekan in der Regel 
zu einem Drittel von ihren dienstlichen Aufgaben als Professorin oder Professor freigestellt; die verblei-
bende Lehrverpflichtung soll nicht kleiner als zwei Stunden sein. Eine Prodekanin oder ein Prodekan, 
denen Aufgaben einer Dekanin oder eines Dekans nach Absatz 2 übertragen wurden, werden entspre-
chend dem Umfang der übertragenen Aufgaben von ihren oder seinen dienstlichen Aufgaben freige-
stellt. Für die Freistellung der Studiendekaninnen und Studiendekane von ihren Aufgaben in der Hoch-
schule gelten die allgemeinen Bestimmungen der Hochschule über Freistellungen. 

 
 
§ 12 Fakultätsräte, Studienkommissionen und Fakultätsbeauftragte 
 
(1) Dem Fakultätsrat gehören 13 stimmberechtigte Mitglieder an, davon sieben aus der Hochschullehrer-

gruppe und je zwei aus der Mitarbeitergruppe, der Studierendengruppe und der MTV-Gruppe. Bei Ent-
scheidungen, die die Bewertung der Lehre betreffen, zählen die Stimmen der Mitglieder der Studieren-
dengruppe doppelt, während die Mitglieder der MTV-Gruppe kein Stimmrecht haben. 

 
(2) Bei Fakultäten mit mehreren Standorten sollen Angehörige aller Standorte im Fakultätsrat vertreten 

sein; dies gilt sinngemäß für unterschiedliche Studiengänge oder Gruppen von Studiengängen, sofern 
dafür verschiedene Studienkommissionen vorgesehen sind. Nicht mit Stimmrecht im Fakultätsrat ver-
tretene Standorte oder Studiengänge können ein Grundmandat in Anspruch nehmen; Einzelheiten sind 
in der Geschäftsordnung zu regeln. 

 
(3) Der Fakultätsrat wählt die Mitglieder der für seine Fakultät vorgesehenen Ständigen Kommissionen für 

Studium und Lehre (Studienkommissionen). Jeder Studienkommission sollen mindestens vier stimm-
berechtigte Mitglieder angehören, davon zwei aus der Studierendengruppe, eines aus der Hochschul-
lehrergruppe und eines aus der Mitarbeitergruppe. Mitglieder aus der Mitarbeitergruppe sollen in der 
Lehre tätig sein. Der Fakultätsrat kann dem zuständigen Mitglied des Präsidiums empfehlen, für eine 
bestimmte Studienkommission eine andere Zahl von Mitgliedern vorzusehen, wobei der Gruppe der 
Studierenden mindestens die Hälfte der Sitze zusteht. 

 
(4) Die Studienkommission schlägt dem Fakultätsrat eine Angehörige oder einen Angehörigen der Hoch-

schullehrergruppe oder der Mitarbeitergruppe zur Wahl zur Studiendekanin oder zum Studiendekan 
vor. Die Studiendekanin oder der Studiendekan führt ohne Stimmrecht den Vorsitz in der Studienkom-
mission. 

 
(5) Für jeden Studiengang ist nur eine Studienkommission zuständig. Für einen Studiengang, dessen 

Lehre von mehreren Fakultäten angeboten wird, wird eine gemeinsame Studienkommission gebildet, 
deren Mitglieder anteilig von den beteiligten Fakultätsräten gewählt werden; das zuständige Mitglied 
des Präsidiums legt fest, wie viele Sitze in der gemeinsamen Studienkommission den beteiligten Fa-
kultäten zustehen. Gemeinsame Studienkommissionen nehmen ihre Aufgaben gegenüber allen betei-
ligten Fakultäten wahr. Die Studiendekanin oder der Studiendekan gehört dem Dekanat der für den 
Studiengang federführenden Fakultät an, unabhängig von der Zuordnung ihrer oder seiner Stelle; zur 
Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben nimmt sie oder er an den Sitzungen der Dekanate der übrigen an 
dem Studiengang beteiligten Fakultäten mit Antrags- und Rederecht teil. 

 
(6) Soweit der Senat eine Angelegenheit nicht durch Ordnungen oder Richtlinien abschließend regelt, 

kann der Fakultätsrat Ordnungen und Richtlinien für seine Fakultät beschließen. Dabei sind gegebe-
nenfalls die Vorgaben zu beachten, die der Senat durch Rahmen-Ordnungen oder -Richtlinien festge-
legt hat. 

 
(7) Der Fakultätsrat kann Kommissionen bilden und Beauftragte zur Wahrnehmung besonderer Aufgaben 

bestellen. Vorsitzende von Kommissionen und Fakultätsbeauftragte, deren Aufgabe eine regelmäßige 
Tätigkeit in nicht unerheblichem Umfang erfordert, können auf Antrag der Fakultät durch Beschluss des 
Präsidiums von einem Teil ihrer dienstlichen Aufgaben in der Hochschule freigestellt werden. 
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§ 12a Beauftragte für die Belange von Studierenden mit Behinderung 
 
(1) Die oder der Beauftragte für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sowie ein/e 

stellvertretende/r Beauftragter werden im Einvernehmen mit den stimmberechtigten Vertreterinnen 
und Vertretern der Gruppe der Studierenden im Senat vom Senat gewählt und von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten bestellt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre; Wiederwahl ist möglich. Bei einem vorzeiti-
gen Ausscheiden erfolgt eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit. Wählbar ist jedes wahlberechtigte 
Mitglied der Hochschule. Jede Fakultät soll eine Beauftragte oder einen Beauftragten der Fakultät für 
Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung einsetzen, die die Beauftragte oder den Be-
auftragten nach Satz 1 unterstützt. Auf Antrag der oder des Beauftragten nach Satz 1 stellt die Hoch-
schule sie oder ihn in angemessenem Umfang von ihren oder seinen Dienstaufgaben frei und gewähr-
leistet eine angemessene aufgabenbezogene Grundausstattung. 

 
(2) Die oder der Beauftragte nach Absatz 1 Satz 1 wirkt darauf hin, dass den besonderen Bedürfnissen von 

Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung Rechnung getragen wird und insbeson-
dere die zu ihren Gunsten geltenden Rechtsvorschriften beachtet werden. Sie oder er wirkt insbeson-
dere bei der Planung und Organisation der Lehr- und Studienbedingungen und beim Nachteilsaus-
gleich hinsichtlich des Zugangs und der Zulassung zum Studium, hinsichtlich des Studiums und hin-
sichtlich der Prüfungen mit. Sie oder er behandelt Beschwerden von Betroffenen. Beanstandet die oder 
der Beauftragte eine Maßnahme, hat die Beanstandung aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhilfe 
geschaffen, ist das Präsidium zu beteiligen. 

 
(3) Im Rahmen der Aufgaben nach Absatz 2 sind das Präsidium, die Leitung der Organisationseinheiten 

sowie die Dekanate der oder dem Beauftragten der Hochschule gegenüber auskunftspflichtig. Die oder 
der Beauftragte der Hochschule kann gegenüber allen Gremien Empfehlungen und Stellungnahmen 
abgeben. Die Beauftragten sind im Rahmen ihrer Tätigkeit nicht an Weisungen gebunden. Die oder der 
Beauftragte der Hochschule berichtet einmal jährlich dem Senat über ihre oder seine Tätigkeit. 

 
 
§ 12b Wahrung der studentischen Belange 
 
(1) Die Studierenden der HAWK können verlangen, dass ein Organ der HAWK über eine bestimmte Angele-

genheit, für die es zuständig ist, berät und entscheidet. Sollte das angesprochene Organ nicht diesem 
Verlangen entsprechen, so ist das Organ zur Beratung und Beschlussfassung verpflichtet, wenn min-
destens drei von Hundert der Studierenden der HAWK dieses Begehren unterzeichnet haben (Studie-
rendeninitiative). Ein entsprechender Antrag ist schriftlich und spätestens zwei Wochen vor der nächs-
ten Sitzung des betreffenden Organs beim Präsidium einzureichen, das ihn an das angerufene Organ 
weiterleitet. Das angerufene Organ entscheidet spätestens in seiner zweiten regulären auf das Verlan-
gen folgenden Sitzung über das Verlangen. Ausnahmen von dieser Beantwortungsfrist sind zu begrün-
den. Hat der Antrag nach Satz 1 einen Gegenstand zum Inhalt, für den der Senat oder der Fakultätsrat 
zuständig ist, so soll die Beratung und Beschlussfassung des angerufenen Organs hochschulöffentlich 
erfolgen. Die Entscheidung über die Studierendeninitiative ist in geeigneter Form hochschulöffentlich 
bekannt zu geben. Über den gleichen Gegenstand ist innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren jeweils 
nur eine Initiative möglich. 

 
(2) Der AStA hat ein Vortragsrecht gegenüber dem Präsidium und dem Senat. 
 
(3) Das Präsidium und die Dekanate führen mindestens einmal im Semester ein Gespräch mit dem AStA 

bzw. mit dem jeweiligen Fachschaftsrat. 
 
(4) Um den Studierenden die Teilnahme an Gremiensitzungen zu ermöglichen, soll der Mittwochnachmit-

tag als Gremientag von Lehrveranstaltungen freigehalten werden. 
 
(5) Über die Mitwirkung in Hochschulgremien ist den Studierenden auf Antrag eine entsprechende Be-

scheinigung auszustellen. 
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§ 13 Hochschulrat 
 
(1) Die Amtszeit des Hochschulrates beträgt vier Jahre. Soweit die Mitglieder des Hochschulrates vom Se-

nat bestellt werden, soll der Senat die erforderlichen Entscheidungen spätestens in dem Semester tref-
fen, das dem Beginn der Amtszeit vorhergeht. 

 
(2) Der Hochschulrat tagt in der Regel einmal in jedem Semester. Die Arbeitsweise des Hochschulrates 

wird durch die Geschäftsordnung der Gremien der Hochschule oder eine besondere Geschäftsordnung 
des Hochschulrates geregelt; der Senat kann in einer Ordnung eine Aufwandsentschädigung für die 
Mitglieder des Hochschulrates vorsehen. 

 
 
§ 14 Amtliche Bekanntmachungen 
 
Die von den zuständigen Stellen der Hochschule beschlossenen Ordnungen und Satzungen treten in Kraft, 
nachdem sie vom Präsidium hochschulöffentlich bekannt gemacht worden sind (amtliche Bekanntma-
chung). 
 
 
§ 15 Inkrafttreten 
 
Die Änderung der Grundordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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